Musterformulierung für die Vereinssatzung 
Kriterien für Mitgliederausschluss

Diese Klausel schafft eine klare rechtliche Grundlage für den Ausschluss von Mitgliedern bei vereinsschädigendem Verhalten. 


§ [Nummer] Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Interessen oder das Ansehen des Vereins verstößt. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied: a) gegen die in der Satzung festgelegten Werte, insbesondere das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, verstößt. b) rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Äußerungen tätigt oder verbreitet. c) Mitglied in einer extremistischen Organisation ist.

(2) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des betroffenen Mitglieds. 

[Wenn eine noch basisdemokratische Entscheidung gewünscht ist, kann folgende Klausel hinzugefügt werden:] 
[bookmark: _GoBack]Das Mitglied kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zugang des Beschlusses des Vorstandes gegen diesen Beschluss Beschwerde einlegen. Über diese Beschwerde entscheidet die Mitgliederversammlung.

